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	Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni



BAUVORHABEN AN KANTONSSTRASSEN
Gesuch für Leitungen mit Aufgrabung (mit Belagsaufbruch)
[bookmark: Dropdown1]Einzureichen beim Tiefbauamt Graubünden,  
	Bauherr/in
(genaue Adresse)
	[bookmark: Text1]     

	Rechnungsadresse
(genaue Adresse evtl. mit Referenz Nr.)
	     

	Vertreter/in / Projektverfasser/in
(genaue Adresse)
	     

	Ausführende Unternehmer
(zugelassene Unternehmer 304cl341-d)
	Erdarbeiten:	      
Belagsarbeiten:	     

	Bauvorhaben
	     

	Gemeinde / Parzelle Nr.
	     

	Leitungsangaben
	|_|  Neubau
	|_|  Sanierung
	|_|  Ersatz

	Leitungsart
(Wasser, Kanalisation, Strom, 
Fernmeldedienste etc.)
	a)	     

	
	b)	     

	
	c)	     

	Rohrmaterial und Durchmesser
(Kunststoff, Eisen, Beton etc.)
	a)	     	      	 cm

	
	b)	     	      	 cm

	
	c)	     	      	 cm

	Durchquerungslänge im 
Strassengebiet
	in der Fahrbahn ca.	     		 m

	
	in der Böschung ca.	     		 m

	Leitungstiefe
	in der Fahrbahn ca.	     		 m

	Baubeginn / -ende
	     

	
	

	Wichtige Hinweise:
· Grundsatz: Leitungen sind möglichst ausserhalb des Fahrbahnbereichs zu verlegen. Wo Leitungen die Strasse queren, soll der Strassenkörper nach Möglichkeit durchstossen werden.
· Für das Aufgraben von Kantonsstrassen muss einer der folgenden Voraussetzungen gegeben sein (zutreffendes ankreuzen):
|_|	Es muss ein direkter Zusammenhang mit der Strasse nachgewiesen werden, z. Bsp. Anschlusspunkt an eine bestehende Leitung.
|_|	Aus sicherheits- oder bautechnischen Randbedingungen ist eine Durchstossung der Strasse nicht möglich. Dem Gesuch sind die notwendigen Nachweise beizulegen.
|_|	Wenn keine der oben erwähnten Fälle zutrifft, kann ein Antrag auf finanzielle Unverhältnismässigkeit gestellt werden. Antrag beilegen.
Ergänzende Informationen und Erläuterungen zu den Voraussetzungen sind auf dem Merkblatt für Bewilligung von offenen Gräben abschliessend erläutert: Link: 304aa141-d Merkblatt für Bewilligung von offenen Gräben.
· Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung des Tiefbauamtes Graubünden vorliegt. 
· Dem Gesuch sind folgende Pläne in 4-facher Ausfertigung beizulegen:
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	Situation Mst. 1:1'000 oder 1:500 mit genauem Eintrag der Werkleitungen mit eventuellen Installationsflächen.
|_|	Normalprofile Mst. 1:10 / 1:20 oder 1:50.
· Das Gesuch inkl. Beilagen ist beim zuständigen Bezirkstiefbauamt einzureichen.



Ort / Datum:      	Unterschrift Bauherr: _____________________________		

Mit der Unterschrift bestätigt der Bauherr die Werkhaftung für seinen Unternehmer zu übernehmen.
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